
 
 
 
 
 
Bozen, 3. August 2012 
 
 
PRESSEMITTEILUNG 
 
 
Schulkalender 
Die Schulgewerkschaften schreiben wiederum an die Regierung, um die Verletzung der 
Schulautonomie zu beanstanden 
 
 

Die Südtiroler Schulgewerkschaften haben dem Regierungskommissar ein gemeinsames 
Schreiben übermittelt, um auf die Unrechtmäßigkeit des Landesgesetzes Nr. 13 vom 13. Juli 
2012 hinzuweisen, über welches die Landespolitik wieder in den Schulkalender eingreift. Es 
ändert jenes Gesetz ab, welches im Dezember verabschiedet und in der Folge von der 
Staatsregierung angefochten worden ist.  

Die Schulgewerkschaften erachten die neuen Bestimmungen für nicht ausreichend, um die von 
der Staatsregierung vorgebrachten Beanstandungen zu entkräften bzw. um die beanstandeten 
Punkte zu korrigieren. Es scheint, als ob es im jüngsten Gesetz lediglich darum ginge, mögliche 
Nichtigkeitsurteile gegen den Beschluss der Landesregierung Nr. 75 vom 23.01.2012 zu 
vermeiden. Gegen diesen Landesregierungsbeschluss hat das regionale Verwaltungsgericht 
bereits zwei Einstellungsverfügungen erlassen.  

Das neue Gesetz greift sogar noch weiter in die Autonomie der Schulen ein, weil sie für alle 
Schulen die Pflicht der Verteilung der Unterrichtsstunden auf fünf Wochentage vorsieht, „außer 
die Landesregierung ermächtigt die Verteilung der Unterrichtsstunden auf sechs Wochentage.“ 

Die Verletzung der Kompetenzen der Schulen als autonomen Körperschaften, was die 
Verteilung der Unterrichtsstunden betrifft, ist nun nicht mehr nur der Landesregierung 
“übertragen”, deren Beschlüsse vor dem Verwaltungsgericht angefochten werden können; sie ist 
nun sogar direkt im Gesetz verankert, wodurch die Überschreitung des Rahmens für die 
Landesgesetzgebung, wie im Artikel 117 Absatz 3 der Verfassung festgeschrieben, noch 
gravierender ist.  
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